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Um den großen .Bedarf an baureihen Grundstücken gerecht zu a,ei'den
hat die Stadt Wachenheim nach reif].scher t;berg.egung ur)d unter Ab
wägung der öi'xneR'b]icheR und privaten ].nteressen beschlossen, den
Bebauungsp]-an '']m kleinen i,ette11't aufzuste].len.

Der voll dem IBebauungsplan erfaßte GemarkunËlsteil (ier Stadt 'Wachen-
heim ist nicht bebaut; die F].äched sind jedocbb im B'].ächennu-bzunë;s-
planentwurf der Verband8geaeinde als Wohnbaui'lachen ausgewiesen

Um die no'bwendi.gen Einzel.Leiten zu regel.n und das Baugescheheri
zu bestimmen, mußte der Bebbauunësp]-an aufgesbe]].t werden. Er ent-
hält das Ergebnis der stadtbau]i.chen i;berg.egungen, die recbtsve!'-
bind].lehen Festsetzungen der stää H)au].lehen Ordnung und rege].t
di.e bau].sche ]Tutzung in 6ei.nem Ge].tungstereich.

Bodenordnende l:!abnahmen sind in diesem Bereich nicht erforderlich,
da das Ge].änäe von einem uTrschl'ießungsträger tibernomnen 'wurde und
in eigenler Regie ausgebaut werden soll. Dies bedeutet auch, daß
die Versorgungs].eitungen für Wasser- und Strombezug, Abvaasserlei-
tungen und entsprechende Stoa-nenbauarbeiten von dem Ersch].ießilngs-
träger selbständig vorgenoinm.en werden.

])er Gemeindeanteil air die Ersch]-meßung des Baugebietes be].gurt
sich auf ca. DM 29. ooo, --.

Vhez)heim a.d .W. , den 9. Okt . 1 974
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